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Vorwort  der  Bürgermeister in  
 

Liebe Nußdorferinnen und Nußdorfer,  
 

nach einer terminlich gut gefüllten Vorweihnachtszeit sind wir im neuen Jahr angekommen. 
Zahlreiche Adventveranstaltungen der örtlichen Vereine haben den guten Zusammenhalt in 
unserer Gemeinde bestätigt. So stand bei vielen Veranstaltungen nicht der materielle Gewinn, 
sondern der soziale Aspekt im Vordergrund. Vielen Dank dafür. 
 

Wie in den letzten Monaten in sämtlichen Medien zu hören war, ist die finanzielle Lage zahlreicher 
Gemeinden sehr schlecht. Immer mehr Gemeinden werden zu so genannten 
Ausgleichsgemeinden. Von diesem Los blieben wir zum Glück verschont. Eine Budgeterstellung 
für das Jahr 2025 war aber nur aufgrund der sparsamen und wirtschaftlich guten Arbeit der 

vergangenen Jahre möglich. Ohne eine Entnahme von Rücklagen hätten auch wir kein ausgeglichenes Budget für 2025 
erstellen können. Die Pflichtausgaben für die Gemeinden steigen überproportional, während die Einnahmen (z.B. die 
Bundesertragsanteile, welche von den Hauptwohnsitzen abhängig sind) aufgrund der schwachen Wirtschaftslage 
immer weniger werden. Dies zwingt uns als Gemeinde leider dazu, im heurigen Jahr einige Sparmaßnahmen 
durchführen zu müssen. So wurde der Zuschuss beim Bau einer PV-Anlage oder einer alternativen Energieform für 
dieses Jahr ruhend gestellt. Auch die Subventionen der örtlichen Vereine wurden um 20% reduziert. Uns war es 
wichtig, alle subventionierten Vereine gleich zu behandeln. Danke für euer Verständnis zu diesen Maßnahmen. Es 
wäre grobfahrlässig, weiterhin zu fördern und zu subventionieren, mit dem Wissen im Hintergrund, dass die finanzielle 
Lage dies nicht zulässt.  
Trotz allem sehen wir positiv in die Zukunft. Die von langer Hand geplanten Projekte (Gestaltung des Ortsplatzes, 
Ankauf des dringend benötigten Feuerwehrautos, welches mit 27 Jahren sein „Dienstende“ erreicht hat, und die 
Sanierung der Sanitäranlagen in der Freizeitanlage) können wir im heurigen Jahr realisieren. 

 

Ein besonders netter Nachmittag war der heurige Babyempfang im Eltern-
Kind-Zentrum. Zudem sind einige Geschwisterkinder und Väter unserer 
Einladung gefolgt. Auffallend war, dass die Geburten im Jahr 2024, im 
Vergleich zu den vergangenen Jahren, rückläufig waren. Ein herzliches 
Dankeschön an unser EKIZ-Team, welches so viele Möglichkeiten für 
unsere jungen Eltern bietet und an Frau Daniela Steger, die seit kurzem 
unsere monatliche Elternberatung betreut und sich an diesem Nachmittag 
für eine Vorstellungsrunde Zeit genommen hat. 

 

Einen besonderen Service für die stellungspflichtigen Nußdorfer bietet unsere 
Gemeinde seit Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kameradschaftsbund und dem 
Militärkommando Salzburg an. Herr Mag. Dr. Gerhard Köstner vom Österreichischen 
Bundesheer nimmt sich einen Abend lang Zeit, um die Burschen vor der Fahrt zur 
Musterung umfassend über den Wehrdienst und den Zivildienst aufzuklären und über 
die zahlreichen Möglichkeiten zu informieren.  

 

Ein verspätetes „Weihnachtsgeschenk“ haben die 
Schüler unserer Volksschule bekommen. In den Ferien wurden die restlichen 4 
Klassen unserer Volksschule mit digitalen Tafeln ausgestattet. Eine Investition der 
Gemeinde in die Bildung unserer Kinder, um ihnen ein zeitgemäßes Lernen zu 
ermöglichen. Wir sind als Gemeinde bemüht, trotz finanzieller Engpässe, für 
unsere Kindergarten- und Volksschulkinder das beste Umfeld zu schaffen.  
 

Ganz herzlich möchte ich mich bei Herrn Erich Veichtlbauer bedanken. Erich ist an 
jedem Morgen zur Stelle, um unsere Schüler bei der Morgenaufsicht bestens zu betreuen. Ein Apell dazu an alle Eltern: 
Bitte passt eure Fahrgeschwindigkeit und das Parkverhalten, vor allem im Bereich der Volksschule und des 
Kindergartens, an. Es dient der Sicherheit eurer und aller Kinder.  
Für die kommende Ball- und Faschingszeit wünsche ich euch nette Abende und Begegnungen, ich freue mich, euch 
auf einer der zahlreichen Veranstaltungen zu sehen.  
 

 

Herzlichst eure Bürgermeisterin, Waltraud Brandstetter.  
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Amtsleiter Mag. Reinhard Winkler geht in Pension 
 

Liebe Nußdorferinnen und Nußdorfer ! 
 
 

Nach etwas mehr als 45 Jahren Dienst im Gemeindeamt Nußdorf, und 
davon 33 Jahre als Amtsleiter, darf ich mich nun aus dem Arbeitsleben 
verabschieden und mit 1. Februar 2025 in Pension gehen.  
 
 

Nachdem ich einige Jahre bei der damaligen Abteilung 1 des Amtes 
der Salzburger Landesregierung gearbeitet habe, trat ich am 2. Jänner 
1979 in der Buchhaltung der Gemeinde meinen Dienst an. Neben einer 
bescheidenen Rechenmaschine gab es eine mechanische 
Schreibmaschine, welche mit einem monströsen Aufsatz auch als 
Buchungsmaschine Verwendung fand. Gebucht wurde auf die 
Kontoblätter, wobei mittels Durchschreibeverfahren gleichzeitig das 
Journal bedruckt wurde. Die Voranschläge und Jahresrechnungen 
wurden noch ohne technische Hilfsmittel händisch erstellt.  
 
 

Am 1. Oktober 1991 wurde ich dann zum Amtsleiter bestellt. Die kommenden Jahre waren stark geprägt vom 
Kanalbau. Begonnen wurde im Ort mit dem Bauabschnitt 1, und sukzessive wurden die im Erschließungsplan 
angeführten Ortschaften bis zum Bauabschnitt 9 kanaltechnisch erschlossen. Da ich auch die Bauagenden zu betreuen 
hatte, war das eine zeitaufwendige und intensive Tätigkeit.  
 
 

Nach eher turbulenten Jahren um die Jahrtausendwende hat man sich darauf besonnen, dass der Kauf des ehemaligen 
Milchhofes kommunalen Zwecken dienen sollte, und so wurde daraus ein Mehrzweckgebäude mit Bauhof, 
Musikproberaum, Feuerwehrzeugstätte und später auch mit einer Arztordination. Weiters wurden das 
Altstoffsammelzentrum, die Schaffung eines neuen Friedhofes, Sportprojekte, die Erweiterung des Kindergartens, 
Baulandsicherungsmodelle, die Neuerrichtung des Gemeindeamtes, der Umbau und die Aufstockung des 
Volksschulgebäudes u. v. m. realisiert. 
 
 

Der Erfolg einer Gemeinde misst sich aber nicht nur an Kubikmeter verbautem Beton oder jetzt Holz, sondern vielleicht 
noch mehr aus dem unsichtbaren und verborgenen Wirken.  
 
 

Die Gemeinde war auch in der Covid-Pandemie durch Testungen, bürokratische Aufgaben etc. gefordert und es gab 
einem zu bedenken, dass durch den Vertrauensverlust in die Medizin latente gesellschaftliche Spaltungstendenzen 
zum Vorschein gekommen sind. 
 
 

Die Arbeit in der Gemeindevertretung war, ohne nennenswerte Unstimmigkeiten, immer geprägt vom Bemühen um 
eine gute Lösung. Wenn im Vorfeld Problemstellungen offen angesprochen werden, trägt dies in hohem Maße zur 
guten gemeinsamen Lösungsfindung bei. Ein solch harmonisches Zusammenarbeiten erleichtert natürlich auch die 
Arbeit in der Gemeindeverwaltung ungemein. Ich wünsche weiterhin, dass in all den Gremien immer das richtige 
Gespür für die Entscheidungen zum Wohl unserer Gemeindebürger und unserer Gemeinde an den Tag gelegt wird.    
 
 

Ich möchte mich bei allen ehemaligen und derzeitigen Kolleginnen und Kollegen, sowie den ausgeschiedenen und 
aktiven Mitgliedern der Gemeindevertretung für das ausgezeichnete Miteinander bedanken. Sehr angenehm und 
konstruktiv war die Zusammenarbeit mit der amtierenden Bürgermeisterin Waltraud Brandstetter und insbesondere 
auch mit dem Bürgermeister a. D. Hans Ganisl über 15 Jahre hinweg. Mein Dank gilt auch den, leider inzwischen schon 
verstorbenen, Altbürgermeistern Hans Zauner und DI Erwin Zauner für das gute Miteinander.  
 
 

Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich nicht gerne in das Gemeindeamt gegangen bin. Ich muss mir 
eingestehen, dass ich das Team durch die jahrelange Zusammenarbeit auf selber Augenhöhe sehr vermissen werde. 
Bei den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern möchte ich mich für das Wohlwollen und Vertrauen ebenfalls 
ganz herzlich bedanken und wünsche allen für die Zukunft das Allerbeste in unserer wunderschönen Gemeinde. 
 
Ihr / Euer 
Reinhard Winkler 
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Voranschlag 2025 – Sparen in herausfordernden Zeiten 
 
Gemeindehaushalt 
 
Das Budget 2025 und der kommenden Jahre der Gemeinde Nußdorf spiegelt auch die Gesamtsituation und 
Strukturprobleme für die Gemeinden wider. Einnahmenseitig kann aufgrund der anhaltenden Rezession nur mit einer 
sehr geringen Steigerung der Bundesertragsanteile gerechnet werden, während die Ausgaben aus den Co-
Finanzierungsverpflichtungen in den Bereichen Soziales und Gesundheit (Transferleistungen-SAGES) und auch die 
Kosten der Kinderbetreuung weiterhin überdurchschnittlich steigen. Dies schränkt den finanziellen Spielraum im 
operativen Bereich ein, und es stehen somit weniger Mittel für Investitionen und Tilgung der Finanzschulden zur 
Verfügung. Daher galt es umsichtig und mit einem Blick in eine tragfähige Zukunft zu budgetieren. Dank der 
umsichtigen Finanzgebarung in den letzten Jahren, konnte für einen ausgeglichenen Haushalt auf Rücklagen 
zurückgegriffen werden. In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen sind strukturelle Reformen auf allen Ebenen 
erforderlich und ist es notwendig, nicht nur die freiwilligen Ausgaben wie Förderungen, Leistungen für private 
Infrastruktur zu hinterfragen. Auch bei den Ausgaben mit gesetzlichen Verpflichtungen muss die Kostenstruktur 
analysiert und mögliche Anpassungen verhandelt und vorgenommen werden.  
 
Personalkosten: Ein Blick hinter die Kulissen 
 
Ein erheblicher Teil der laufenden Ausgaben der Gemeinde entfällt auf die Personalkosten, was die Vielzahl an 
Dienstleistungen widerspiegelt, die von der Gemeinde erbracht werden. In den letzten Jahren wurde das 
Betreuungsangebot, sowohl für Kinder ab 1,5 Jahren, als auch in der Ganztagsbetreuung erweitert und an den Bedarf 
angepasst, um den gesellschaftlichen Anforderungen an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gerecht zu werden. 
Dies ermöglicht es Eltern, ihre Kinder länger in Betreuungseinrichtungen zu lassen und gleichzeitig berufstätig zu sein. 
Der Ausbau der Schüler- und Kinderbetreuung, insbesondere für Kleinkinder, hat die Mitarbeiterzahl auf derzeit etwa 
46 erhöht. Davon leisten 25 Pädagoginnen und pädagogische Zusatzkräfte sowie ein Pensionist in der Frühaufsicht 
wertvolle Arbeit in diesem wichtigen Bereich. Für die Instandhaltung der Straßen, Gebäude und Anlagen sowie die 
Sauberkeit unserer Einrichtungen und Arbeitsplätze sind 12 Mitarbeiter*innen zuständig. Zudem kümmern sich 
täglich 5 Mitarbeiter*innen im Amt um die stetig zunehmenden behördlichen Aufgaben und die Anliegen unserer 
Bürger*innen. Für ihr tägliches Engagement gebührt allen Bediensteten ein herzliches Dankeschön! 
 
Umlagen und Transferzahlungen:  
 
Der zweitgrößte Bereich auf der Ausgabenseite ist mit € 1.361.200,00 die Umlagen und Transferzahlungen. Hierzu 
zählen z.B. Zahlungsverpflichtungen der Gemeinden zur Mitfinanzierung in den Bereichen Sozialhilfe (695.700,00 €), 
Krankenanstalten (€ 242.700,00) und öffentlicher Verkehr (Linie 111 € 81.400,00). Die Ausgaben sind hier in den 
letzten Jahren überproportional zu den Einnahmen gestiegen. Dadurch verbleiben der Gemeinde Jahr für Jahr weniger 
finanzielle Mittel für die kommunale Daseinsvorsorge.  
 
Investitionen 2025 
 
Im Budget 2025 wurde auf eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung geachtet. Dadurch können trotz der 
aktuellen Situation folgende investive Vorhaben 2025 umgesetzt werden: 
 
- Ortsplatzgestaltung 
- Anschaffung Feuerwehrauto 
- Sanierung Sportanlage 
- Sanierung Kirchenstraße  
 
Der Jahresvoranschlag für das Jahr 2025 wurde einstimmig gemeinsam durch alle Fraktionen beschlossen. 
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Voranschlag 2025 – Sparen in herausfordernden Zeiten 
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Steuern und Gebühren 2025 
Grundsteuer  

Grundsteuer A: land-u. forstwirtschaftl. Betriebe 500 % der Bemessungsgrundlage 

Grundsteuer B: Grundstücke 500 % der Bemessungsgrundlage 

Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag gem § 77 Sbg. ROG  

Flächenausmaß 0 m² bis 500 m² € 0,00 

Flächenausmaß 501 m² - 1.000 m² € 1.120,00 

Flächenausmaß 1.001 m² - 1.700 m² € 2.240,00 

Flächenausmaß 1.701 m² - 2.400 m² € 3.360,00 

Flächenausmaß 2.401 m² - 3.100 m² € 4.480,00 

Je weitere angefangene 700 m² + € 1.120,00 

Gebühren für die Abwasserbeseitigung  

Laufende Gebühr je m³ € 4,40 

Interessentenbeitrag/Punkt € 660,00 

Müllgebühren pro Entleerung  

80 Lt. Restabfalltonne (4-wöchentliche Entleerung) mit Biotonne € 12,60 

80 Lt. Restabfalltonne (4-wöchentliche Entleerung) ohne Biotonne € 11,00 

120 Lt. Restabfalltonne (4-wöchentliche Entleerung) mit Biotonne € 17,00 

120 Lt. Restabfalltonne (4-wöchentliche Entleerung) ohne Biotonne € 14,80 

240 Lt. Restabfalltonne (4-wöchentliche Entleerung) mit Biotonne € 33,40 

240 Lt. Restabfalltonne (4-wöchentliche Entleerung) ohne Biotonne € 28,70 

60 Lt. Müllsack (im Gemeindeamt erhältlich) € 5,00 

Sockelbetrag € 3,60 

Zusätzliche Biotonne 120 Lt. € 3,40 

Zusätzliche Biotonne 240 Lt. € 6,80 

770 Lt. Container (wöchentlich) € 47,20 

770 Lt. Container (2-wöchentlich) € 65,60 

770 Lt. Container (4-wöchentlich) € 85,20 

1100 Lt. Container (wöchentlich) € 68,00 

1100 Lt. Container (2-wöchentlich) € 93,10 

1100 Lt. Container (4-wöchentlich) € 121,00 

1100 Lt. Container (Abholung bei Bedarf) € 121,00 

Hundesteuer  

Für einen Hund € 49,00 

Für jeden weiteren Hund € 70,00 

1 Hundemarke € 4,00 

Friedhofsgebühren  

Einzelgrabstelle für 10 Jahre € 262,00 

Doppelgrabstelle für 10 Jahre € 525,00 

Urnengrabgebühr für 10 Jahre € 157,00 

Kommunalsteuer  

3 % der Bemessungsgrundlage  

Öffentliche Bibliothek  

Jahreskarte Familie € 20,00 

Jahreskarte Erwachsene € 15,00 

Kinder/ Jugendliche bis 16 Jahre Gratis 

Überziehungsgebühr pro Medium/ Woche (Verleihdauer f. Bücher 4 Wochen) € 0,50 

Festsetzung von Entgelten und Kostenbeiträgen (inkl. gesetzl. MwSt.)  

Gemeindearbeiter je Stunde € 40,00 

Kilometergeld Vereinsbus € 0,60 

Kopie DIN A4 SW/Farbe € 0,10/0,50 

Kopie DIN A3 SW/Farbe € 0,20/1,00 
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Salzburger Nächtigungsabgabe 
Salzburger Nächtigungsabgabe (inkl. € 0,05 Dachmarkenbeitrag) € 1,70 

Mobilitätsbeitrag ab 01.05.2025  € 0,50 

Beitrag zum Salzburger Tourismusfonds je beitragspflichtiger Nächtigung € 0,05 
 

Die besondere Nächtigungsabgabe ist eine gemeinschaftliche Landesabgabe, deren Ertrag bei Ferienwohnungen je 
zur Hälfte dem Land und der Gemeinde zufließt. Zur Entrichtung der besonderen Nächtigungsabgabe sind bei 
Ferienwohnungen die oder der Eigentümer verpflichtet. Bei dauernd überlassenen Ferienwohnungen sind der oder 
die Nutzungsberechtigte zur Entrichtung verpflichtet. Bei dauernd abgestellten Wohnwägen sind die oder der 
Mieter der Stellfläche zur Entrichtung verpflichtet. 
Bis zum 15. Jänner des Folgejahres ist vom Abgabepflichtigen eine Abgabenerklärung einzureichen, die Abgabe ist bis 
15. Februar des Folgejahres zu entrichten. 
 

Besondere Nächtigungsabgabe (jährlicher Pauschalbetrag) bis 30.06.2025 für  

Ferienwohnungen über 130 m² Nutzfläche € 330,00 

Ferienwohnungen über 100 m² bis 130 m² Nutzfläche € 306,00 

Ferienwohnungen über 70 m² bis 100 m² Nutzfläche € 255,00 

Ferienwohnungen über 40 m² bis 70 m² Nutzfläche € 221,00 

Ferienwohnungen bis einschließlich 40 m² Nutzfläche € 170,00 

dauerhaft abgestellte Wohnwagen € 110,50 

Besondere Nächtigungsabgabe (jährlicher Pauschalbetrag) ab 01.07.2025 für  

Ferienwohnungen über 130 m² Nutzfläche € 523,00 

Ferienwohnungen über 100 m² bis 130 m² Nutzfläche € 504,00 

Ferienwohnungen über 70 m² bis 100 m² Nutzfläche € 420,00 

Ferienwohnungen über 40 m² bis 70 m² Nutzfläche € 364,00 

Ferienwohnungen bis einschließlich 40 m² Nutzfläche € 280,00 

dauerhaft abgestellte Wohnwagen € 182,00 
 

Informationen der BH Salzburg-Umgebung zur EWR Anmeldebescheinigung 
 

Als Bürgerin / Bürger der EU, des EWR oder der Schweiz haben Sie das Recht auf freie Einreise, Aufenthalt und 
Niederlassung bis zu drei Monaten. Wenn Sie sich länger als drei Monate im Bundesgebiet aufhalten, ist es 
notwendig, dass Sie spätestens im Laufe des 4. Monats ab Ihrer Einreise (Niederlassung) bei uns eine EWR 
Anmeldebescheinigung persönlich mittels Antragsformular beantragen (§ 53 NAG). Wenn diese Frist überschritten 
wird, droht eine Verwaltungsstrafe bis zu € 250,00! 
Unsere Adresse: BH Salzburg-Umgebung, Dr. Hans Katschthaler Platz 1, 5201 Seekirchen 
Online Terminvereinbarung: 
https://tinyurl.com/BHSU-NAG 
Terminvereinbarung per Telefon / e-mail: 
Frau Karin Pircher +43 575 99-5820 / bh-sl.aufenthaltsrecht@salzburg.gv.at 
(Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr) 
Antragsformular: 
www.bmi.gv.at – Asyl und Migration – Niederlassung und Aufenthaltsrecht – Formulare –EWR Anmeldebescheinigung 
Weitere erforderliche Originalunterlagen (Änderungen vorbehalten): 

• gultiger Reisepass oder Personalausweis 

• Meldezettel 

• Nachweis uber vollumfassende Krankenversicherung in Österreich (z.B: Österr. e-card) 

• Nachweis der Existenzmittel ODER Arbeitsvertrag/Bestätigung des Arbeitgebers und 

• Zwei letzte Monatslohnzettel ODER Nachweis der Selbstandigkeit und Bestätigung des 
Steuerberaters über Finanzsituation der letzten 6 Monate 

• Heiratsurkunde ( wenn zutreffend ) 

• Geburtsurkunde ( nur bei Kindern ) 

• EWR Anmeldbescheinigung o. Aufenthaltskarte der Eltern ( nur bei Kindern ) 
Kosten: € 15,00 ( kostenlos bei Geburt in Osterreich und Antragstellung vor dem 2. Lebensjahr)  

Quelle: Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung 
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Stellenausschreibungen der Gemeinde Nußdorf 
 

Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg sucht 

ab Mai 2025 

Mitarbeiter:in in der allgemeinen Verwaltung 

(Vollzeit – 40 Wochenstunden) 
 

Aufgabengebiet 

• Personalverwaltung 

• Sitzungsmanagement  

• Unterstützung bei administrativen und organisatorischen Aufgaben 

• Prozessmanagement  

• Sonderprojekte 

• interne Vertretung  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg sucht  

ab sofort 

Sonderkindergartenpädagoge:in oder Assistent:in der Integration in Vollzeit (40 
Wochenstunden) 
 

Du hast:  

• große Freude an der Arbeit mit Kindern  

• aufgeschlossene pädagogische Grundeinstellung 

• Zuverlässigkeit und Engagement 

• Flexibilität, Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 

• abgeschlossene Ausbildung zur/m KindergartenpädagogIn ODER zur/m PsychologIn ODER im Bereich Soziale 

Arbeit ODER als IntegrationsassistentIn 

• Bereitschaft zur beruflichen Fortbildung 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Die Gemeinde Nußdorf am Haunsberg sucht  

ab Juni 2025 

Reinigungskraft (m/w/d) für den Kindergarten 

Teilzeit (12,5 Wochenstunden – 2,5 h täglich) 
 

Diese Aufgaben erwarten dich: 

• Reinigung und Pflege des Kindergartens nach Reinigungsplan, jährliche Grundreinigung 

• Dienstort: Gemeinde Nußdorf, bei Bedarf Bereitschaft zur Reinigung der anderen Gemeindeeinrichtungen 

(Urlaubs- und Krankenstandsvertretung) 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

Genaue Informationen zu den offenen Stellen finden Sie auf unsere Homepage unter: 
www.nussdorf.salzburg.at 

 
Gemeindeamt Nußdorf, Hauptstraße 17, 5151 Nußdorf am Haunsberg, Tel.: 06276 8811, 
gemeindeamt@nussdorf.at 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

http://www.nussdorf.salzburg.at/
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Bäume und Sträucher entlang Verkehrsflächen 
 

Immer wieder kommt es vor, dass Äste von Sträuchern und Bäumen von Privatgrundstücken in öffentliche 
Verkehrsflächen ragen. Die Gemeinde möchte hiermit den § 91 der Straßenverkehrsordnung 
1960 in Erinnerung rufen. 
 

Bäume und Einfriedungen neben der Straße 
 

(1) Die Behörde hat die Grundeigentümer aufzufordern, Bäume, Sträucher, Hecken und 
dergleichen, welche die Verkehrssicherheit, insbesondere die freie Sicht über den 
Straßenverlauf oder auf die Einrichtungen zur Regelung und Sicherung des Verkehrs oder 
welche die Benützbarkeit der Straße einschließlich der auf oder über ihr befindlichen, dem 
Straßenverkehr dienenden Anlagen, z.B. Oberleitungs- und Beleuchtungsanlagen, 
beeinträchtigen, auszuästen oder zu entfernen. 
 

Besonders im Winter kann es durch starke Schneefälle vorkommen, dass Sträucher, welche 
normalerweise aufgrund der gegebenen Abstände keine Probleme bereiten, in das Lichtraumprofil der 
Verkehrsflächen gedrückt werden. Wir bitten auch hier um Beachtung bzw. Berücksichtigung bei den notwendigen 
bzw. regelmäßigen Rückschnitten.  
 

Vielen Dank, dass auch Sie einen Beitrag für die sichere Benützung unserer Straßen, Gehwege etc. leisten.  
 

Landwirtschaftskammerwahl und Bezirksbauernkammerwahl 2025 
 

Am Sonntag, den 16. Februar 2025 findet die Landwirtschaftskammerwahl statt.  
Stichtag war der 21.10.2024. 
 
 

Nähere Informationen für alle Wahlberechtigten zur LWK-Wahl: 
 

WAHLTAG:  Sonntag, 16. Februar 2020 
WAHLZEIT:  von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr      
             Foto: Doris G 
WAHLLOKAL:  Volksschule Nußdorf 
VERBOTSZONE: 50 Meter im Umkreis des Wahllokals 
WAHLKARTEN: Wahlberechtigte, die am Wahltag nicht in Nußdorf sind, können  

bis Donnerstag, 13.02.2025 eine Briefwahlkarte 
persönlich im Gemeindeamt beantragen. 
(Lichtbildausweis bitte nicht vergessen!!!)      

 
Hinweis für Wählerinnen und Wähler, die ihr Wahlrecht durch BRIEFWAHL ausüben wollen: 

Sie können unmittelbar nach Erhalt der Briefwahlunterlagen, also schon vor dem eigentlichen Wahltag, Ihre 
Stimme abgeben. Dies ist im Hinblick auf ein rechtzeitiges Einlangen der Briefwahlkarte bei der Wahlbehörde 
auch empfehlenswert. 
Sie haben die amtlichen Stimmzettel persönlich, unbeobachtet und unbeeinflusst auszufüllen, die ausgefüllten 
Stimmzettel in das unbedruckte Wahlkuvert zu geben und das Wahlkuvert (mit den Stimmzetteln) in die 
Briefwahlkarte zurückzulegen und diese zu verschließen. 
Die verschlossene Briefwahlkarte muss spätestens am Tag vor dem Wahltag im Gemeindeamt Nußdorf 
(zuständige Ortswahlbehörde) einlangen. Wenn Sie Ihre Wahlkarte nicht rechtzeitig bis zum Tag vor der Wahl 
dem Gemeindeamt Nußdorf übermitteln, dann kann sie noch am Wahltag bis spätestens 12:00 Uhr im Wahllokal, 
Volksschule Nußdorf, abgegeben werden (zB durch einen Boten im Wahllokal abgegeben werden). Verspätet 
einlangende Rückkuverts werden bei der Stimmenauszählung nicht berücksichtigt. 
Sie können am Wahltag Ihre Stimme auch normal (ohne Briefwahl) in dem zuständigen Wahllokal abgeben, wenn 
Sie gleichzeitig die vollständigen Briefwahlunterlagen (die Briefwahlkarte samt Wahlkuvert und den oder die 
amtlichen Stimmzettel) der Wahlbehörde zurückgeben. Eine Stimmabgabe in einem anderen Wahllokal ist nicht 
möglich. 

Bei Verlust oder Unbrauchbarkeit der Briefwahlunterlagen ist kein Ersatz möglich!!! 
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Instrumente der direkten Demokratie – Volksbegehren 
 
 

Verlautbarung 
über das Eintragungsverfahren für die Volksbegehren mit den Kurzbezeichnungen 

 

o ORF Haushaltsabgabe NEIN 
o Autovolksbegehren: Kosten runter! 
o Stoppt die Volksbegehren-Bereicherung! 

 
Aufgrund der auf der Amtstafel des Bundesministeriums für Inneres sowie im Internet veröffentlichten stattgebenden 
Entscheidungen des Bundesministers für Inneres betreffend die oben angeführten Volksbegehren wird verlautbart: 
Die Stimmberechtigten können innerhalb des vom Bundesminister für Inneres gemäß § 6 Abs. 2 des 
Volksbegehrengesetzes 2018 – VoBeG festgesetzten Eintragungszeitraums, das ist 
 

von Montag, 31. März 2025 bis (einschließlich) Montag, 07. April 2025, 
 

in jeder Gemeinde, in den jeweiligen Text samt Begründung der Volksbegehren, Einsicht nehmen und ihre 
Zustimmung zu einem oder zu mehreren Volksbegehren, durch einmalige eigenhändige Eintragung ihrer Unterschrift 
auf einem von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Eintragungsformular, erklären. Die Eintragung muss nicht auf 
einer Gemeinde erfolgen, sondern kann auch online getätigt werden (bmi.gv.at/volksbegehren). 
Stimmberechtigt ist, wer am letzten Tag des Eintragungszeitraums das Wahlrecht zum Nationalrat besitzt 
(österreichische Staatsbürgerschaft, Vollendung des 16. Lebensjahres, kein Ausschluss vom Wahlrecht) und zum 
Stichtag 24. Februar 2025 in der Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen ist. Bitte beachten: Personen, die bereits 
eine Unterstützungserklärung für ein Volksbegehren abgegeben haben, können für dieses Volksbegehren keine 
Eintragung mehr vornehmen, da eine getätigte Unterstützungserklärung bereits als gültige Eintragung zählt. 
 

In Nußdorf am Haunsberg können Eintragungen während des Eintragungszeitraums an folgender Adresse:  
Gemeindeamt Nußdorf, Hauptstraße 17 5151 Nußdorf, an den nachstehend angeführten Tagen und zu den 
folgenden Zeiten vorgenommen werden (Ausweisdokument nicht vergessen!): 

 

Montag,   31.03.2025,   von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
Dienstag,   01.04.2025,   von 08:00 bis 20:00 Uhr, 
Mittwoch,   02.04.2025   von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
Donnerstag,   03.04.2025,   von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
Freitag,   04.04.2025,   von 08:00 bis 16:00 Uhr, 
Samstag,   05.04.2025,   geschlossen 
Sonntag,   06.04.2025   geschlossen 
Montag,   07.04.2025   von 08:00 bis 16:00 Uhr. 

 

Online können Sie eine Eintragung bis zum letzten Tag des Eintragungszeitraumes (07.04.2025), 20:00 Uhr, 
durchführen. 
Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass, außer zu unseren normalen Amtszeiten, in oben angeführtem Zeitraum KEINE 
anderen Angelegenheiten (Ausgabe von gelben Säcken, Beantragung von Reisepass, Personalausweis, 
Familienpass, usw.) bearbeitet werden. Wir danken für Ihr Verständnis! 
 

Sie haben etwas verloren? - Fundamt 
 

Unter www.fundamt.gv.at können alle Fundgegenstände aus ganz Österreich abgerufen werden! 
 

Gemeindeamt und Bauhof GESCHLOSSEN 
 

Wir bitten die Nußdorfer Bevölkerung 
um Verständnis, dass am Faschingsdienstag, den 04. März 2025 

das Gemeindeamt und der Bauhof ab 12:00 Uhr GESCHLOSSEN bleiben. 
Ab 10:00 Uhr gibt es für alle, die ins Gemeindeamt kommen, ein Gläschen Sekt. 

Wir freuen uns auf euch!  

http://www.fundamt.gv.at/
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Müllsammelaktion 2025 
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Informationen zur Ferienbetreuung 2025 für Schulkinder (6-12 Jahre) 
 

Auch heuer wird wieder eine Ferienbetreuung für Kinder, welche den Hauptwohnsitz in Nußdorf am Haunsberg 
haben, angeboten. 
 

Der Betreuungszeitraum erstreckt sich von 07. Juli – 14. August 2025 
 
Montag – Donnerstag: 07:00 – 16:00 Uhr 
Freitag:   07:00 – 13:00 Uhr 

(Jedes angemeldete Kind muss bis 08:30 Uhr in der Betreuung sein!) 
 
 

Die Betreuerinnen sind bemüht, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zu gestalten. Viele Aktivitäten, wie ein 
gemütlicher Waldspaziergang oder gemeinsames Kochen, sind geplant. Wie gewohnt werden die Kinder jederzeit die 
Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen und auszuruhen. Außerdem werden die Kinder dazu motiviert, draußen an 
der frischen Luft zu spielen. Auch der örtliche Spielplatz wird besucht werden.  
 
 

Die Schulkinder, also Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, werden in den Räumlichkeiten der schulischen 
Tagesbetreuung von Monika Weiser, Nicole Oberascher und Leonie Thalmayr, die uns als Fachkraft in der 
Ferienbetreuung unterstützt, betreut. Grundsätzlich sind auch Kinder von nicht berufstätigen Eltern herzlich 
willkommen. Da die Plätze mit 25 begrenzt sind, haben Kinder von berufstätigen Eltern den Vorrang.  
 
 

Kosten:  
halbtags (bis spätestens 13:00 Uhr)   € 9,00   exkl. Mittagessen  
ganztags      € 11,00 exkl. Mittagessen  
Mittagessen     € 4,50  
Die Gemeinde behält sich vor, bei Ausflügen einen kleinen Unkostenbeitrag einzuheben. 
 
 

Anmeldung: Alle Volksschulkinder erhalten in den kommenden Wochen über „Skooly“ ein Anmeldeformular. Es ist 
vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Gemeindeamt, bei Doris Gamisch, ehestmöglich abzugeben bzw. per 
Mail an meldeamt@nussdorf.at zu übermitteln. 
 
 

Zusätzlich ist das Anmeldeformular auf der Homepage der Gemeinde abrufbar bzw. kann in ausgedruckter Form im 
Gemeindeamt abgeholt werden. 
 
 

Diese Anmeldung gilt für die Gemeinde Nußdorf dann als verbindlich. Eine telefonische Anmeldung im 
Gemeindeamt ist aus organisatorischen Gründen NICHT möglich. 
 
 

Die Gemeinde Nußdorf hofft, mit diesem Angebot einen Beitrag zu einem entspannten Sommer leisten zu können. 
 

Betreuung Kindergartenkinder im Sommer 2025 
 

Kindergartenkinder, also Kinder im Alter von 1 ½ bis 6 Jahren, deren Eltern berufstätig sind, werden im Kindergarten 
von den Kindergartenpädagoginnen in Sammelgruppen betreut. 
 

Der Betreuungszeitraum erstreckt sich von 07. Juli - 14. August 2024 
 

Montag – Donnerstag:  07:00 – 16:00 Uh 
Freitag:   07:00 – 13:00 Uhr 

(Jedes angemeldete Kind muss bis 08:30 Uhr in der Betreuung sein!) 
 
Kosten/Verrechnung: Es gilt der normale Kindergartentarif. Die Abrechnung erfolgt in gewohnter Weise über 
„Hokita“. 
 

Anmeldung: Alle Kindergartenkinder erhielten in den vergangenen Wochen ein Anmeldeformular über 
„Hokita“ oder per E-Mail. Dieses war vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei Frau Birgit Fournier 
ehestmöglich wieder abzugeben. Jene, die das Anmeldeformular übersehen haben, mögen sich bitte 
mit der Kindergartenleitung in Verbindung setzen. Die Anmeldung gilt als verbindlich. 
 

ACHTUNG: Der Kindergartenbus fährt nur im Juli! Im August müssen die Kinder in den Kindergarten gebracht und 
auch wieder abgeholt werden. 
 
 

mailto:meldeamt@nussdorf.at
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Kostenlose Elternberatungsstunde (ehem. Mutterberatung) für Kinder von 0-6 Jahre 
 

Ein Angebot des Landes Salzburg, der BH Salzburg-
Umgebung und der Gemeinde Nußdorf: 

 

Das Elternberatungsteam:  
DDr. Christoph Hubner, Arzt für Allgemeinmedizin 

NEU: Daniela Steger, Dipl. Gesundheitskrankenpflegerin 

Tel. Nr. 0677/619 671 92, E-Mail: steger.daniela@gmx.at 
 

Eine telefonische Anmeldung unter 0677/ 619 671 92 ist wünschenswert  
oder sonst einfach vorbeikommen!  

Auch Familien aus den Umlandgemeinden sind herzlich eingeladen, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen! 
 

 

Jeden 2. Dienstag im Monat von 09:00 – 11:00 Uhr  

in der Ordination DDr. Hubner, Hauptstraße 8, 5151 Nußdorf a. H. 
 

Termine 1. Halbjahr 2025: 
 

11. Februar 

11. März – mit Diätologin als Gast: „Ernährung im Beikost- u. Kleinkindalter“ 

08. April 

13. Mai 

10. Juni 
 

Wir bieten Ihnen kostenlose Beratung, Information, Hilfestellung, ... 

• in Fragen der Ernährung/Stillen, Pflege, Gesundheit, Entwicklung und Erziehung Ihres Kindes 

• ärztliche Untersuchung Ihres Kindes  

• Impfungen laut Impfscheckheft 

• Gewichts- und Wachstumskontrolle, Vitamin D Prophylaxe 

• Hilfe bei Anpassungs- und Regulationsproblemen (z. B. wenn Ihr Baby viel weint) 

• Schlafberatung, Beruhigungsmöglichkeiten  

• Erfahrungsaustausch, Spielen, Treffpunkt für Eltern und Kinder  
 

Einzelberatungen 
 

Kostenlose Einzelberatung nach Vereinbarung. Auch Hausbesuche sind möglich. 
 

Pflege-, Ernährungs- und Stillberatung 

Daniela Steger, Dipl. Gesundheitskrankenpflegerin, 

Tel. Nr.: 0677/619 671 92, E-Mail: steger.daniela@gmx.at 
 

Familien- und sozialrechtliche Beratung, 

Beratung und Hilfe in sozialen Angelegenheiten, sozialrechtliche Informationen, 

DSA Herbert Huka-Siller, erreichbar telefonisch unter 0664/85 65 460 – 

Dienstag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 

Dienstag bis Donnerstag von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

oder per E-Mail unter herbert.huka-siller@salzburg.gv.at 
 

Psychologische Beratung 

Individuelle, psychologische Unterstützung für (werdende) Eltern bei allen Fragen zur 

Kindlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung und bei Unsicherheiten in der Elternrolle. 

Kontakt: Mag Karin Posch, Psychologin - Terminvereinbarung (nur Montag und Dienstag) 

unter 0664/85 65 686, E-Mail: karin.posch@salzburg.gv.at 
 

Alle Angebote der Elternberatung Flachgau finden Sie unter: https://www.salzburg.gv.at/elternberatung 

www.facebook.com/elternberatung.salzburg 

mailto:karin.posch@salzburg.gv.at
https://www.salzburg.gv.at/elternberatung
http://www.facebook.com/elternberatung.salzburg
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Buchvorstellungen der öffentlichen Bibliothek 
 

Liebe Nußdorfer*innen, sehr gerne empfehlen wir euch folgende Bücher. Wir freuen uns auf 
euren Besuch! 
 
 
 

Von Paulo Coelho „Maktub“: „Heute wäre ein guter Tag, um etwas Außergewöhnliches zu tun. Zum 
Beispiel auf dem Weg zur Arbeit auf der Straße zu tanzen.“ In seinen zeitlosen Geschichten und 
Gedanken über die Liebe, über Angst, Mut und die kleinen Wunder des Alltags zeigt uns Paulo Coelho, 
dass Glück und Erfüllung oft näher sind, als wir denken. – Ein Schatz von Paulo Coelhos persönlichen 
Erfahrungen sowie von universellen Weisheiten aus verschiedenen Kulturen, die berühren und 
beflügeln. 
 

Von Ruth Shaw „Der Buchladen am Ende der Welt“: Ganz weit am Ende der Welt, im Süden 
Neuseelands, steht ein winzig kleiner Buchladen. Er gehört einer Frau mit einer unfassbaren 
Lebensgeschichte: Ruth Shaw verlor ihr Kind und ihre große Liebe. Sie segelte jahrelang über den 
Pazifik, wurde von Piraten überfallen, wegen Glücksspiels verhaftet, war Schweinezüchterin und 
Köchin für einen Erzbischof. Heute verkauft sie Bücher im abgelegenen Fiordland. Oder verschenkt sie. 
In ihren Memoiren verwebt sie Anekdoten über die Menschen, die ihren Buchladen besuchen, mit den 
bittersüßen Geschichten aus ihrem abenteuerlichen Leben.  
 

Von Charlotte Link „Dunkles Wasser“: Eine stürmische Nacht an der Westküste Schottlands. Zwei 
Familien, die in einer Bucht zelten, werden im Schlaf von mehreren vermummten Männern 
überfallen. Die Gewalt eskaliert, am Ende überlebt nur Iris, die älteste Tochter einer der Familien, 
weil es ihr gelingt sich zu verstecken. Die Kilbride-Morde, wie sie von nun an genannt werden, 
können nicht aufgeklärt werden. Viele Jahre später wird Iris plötzlich von einem unheimlichen 
Stalker verfolgt. Kurz darauf verschwindet ihre Freundin auf einer gemeinsamen Ferienreise 
spurlos. Opfer eines Verbrechens, das eigentlich Iris galt? Zufällig trifft Iris auf Ex-Inspector Caleb 
Hale. Zusammen mit Kate Linville beginnt er zu ermitteln und gerät, auch persönlich, 
immer tiefer in einen Albtraum… 

 

Von Ferdinand von Schirach „Regen“: Ein Mensch spiegelt sich in einem anderen Menschen. Sie wissen 
um den anderen, um den Lebensmenschen, lange bevor Sie ihn zum ersten Mal sehen. Und mit ihm 
kehren die Bilder zurück: Der Sommer, das Hafergras, die Langsamkeit, das dunkle Grün der späten 
Nachmittage, der Regen. 
 

Von Rachel Eliza Griffiths „Was ihr uns versprochen habt“: In Salt Point, einer Kleinstadt in Neuengland, 
leben die Schwestern Cinthy und Ezra in einem Kokon aus Liebe und Zuneigung. Doch als die 
Bürgerrechtsbewegung das Land erfasst, bricht der verborgene Schmerz, der sich seit Generationen 
durch die Familie zieht, mit voller Wucht wieder hervor. Cinthys und Ezras so behütete Kindheit nimmt 
ein jähes Ende, und sie müssen sich dem Hass, der auch vor Salt Point keinen Halt macht, 
entgegenstellen, um ihr Zuhause und ihre Träume zu beschützen. 
 

Von Cornelia Funke „Die Farbe der Rache“: Fünf Jahre sind seit den Geschehnissen in „Tintentod“ 
vergangen. Fünf glückliche Jahre. Aber dann wird Eisenglanz gesichtet, der Glasmann von Orpheus, 
dem erbitterten Feind von Meggie, Mo und Staubfinger. Denn Orpheus plant Rache an allen, die 
ihn zu Fall gebracht haben, doch vor allem an Staubfinger, und er nutzt einen furchtbaren Zauber. 
Sind Bilder mächtiger als Worte? Staubfinger zieht aus, die Antwort zu finden. Und wünscht sich, er 
hätte seine Freunde eingeweiht in das, was ihm vor vielen Jahren passiert ist – in einer anderen 
Welt. 
 

Von Rachel Bright „Der Purzelsaurus“: Endlich ein eigenes Fahrrad! Das hat sich Purzelsaurus schon 
lange gewünscht. Aber warum ist es bloß so schwierig, damit zu fahren? Bei den anderen sieht es 
ganz einfach aus. Doch jedes Mal, wenn Purzelsaurus aufsteigt und losfährt, schwankt und wackelt 
das Rad, und dann landet sie – PLUMPS – auf dem Boden. Ob sie aufgeben soll? Oder gehört 
Hinpurzeln vielleicht einfach dazu, wenn man etwas Neues lernt? 
 

Quellen: Buchcover des jeweiligen Buches 
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Informationen aus dem Jugendzentrum 
 
Jahresrückblick 
Das Jahr 2024 ist zu Ende gegangen… und um mit neuer Frische ins Jahr 2025 zu starten, 
wollen wir euch auf einen kurzen Ausflug in unser letztes JuZ-Jahr mitnehmen.  
 
Angefangen haben wir mit zwei sehr lässigen Kreativworkshops im Jänner und Februar. Zum 
einen haben wir Holz gelasert und zum anderen T-Shirts bedruckt.  
 
Von März bis Mai arbeiteten wir gemeinsam mit dem Verein Palmenhaus Sportunion 
zusammen, um unseren Jugendlichen Capoeira zu zeigen. „Das ist eine brasilianische Kampfkunst, die 
Musik, Tanz, Akrobatik und Selbstverteidigung verbindet.“ (Quelle: palmen-haus.at) 
 
Der Juni bereitete die Bühne für unser Sommerfest. Etwa 60 Kinder und Jugendliche kamen uns besuchen. 
Ein großes Dankeschön verdienen vor allem die Feuerwehr Nußdorf, das Rote Kreuz Salzburg, Akzente 
Salzburg, Vanessa mit ihrem T-Shirt-Druck, die Familie Strasser mit ihrer Hüpfburg, die vielen lokalen 
Betriebe, welche uns unterstützt haben mit Tombolapreisen und unsere fleißigen ehrenamtlichen Helfer*innen. Ohne 
euch wäre das Fest nicht möglich gewesen! Im Juni erwartete uns das kunterbunte Gaming-Festival „Level-Up“. Egal 
ob Gameboy, Nintendo 64, Pinball, Kartenspiele oder moderne Konsolen- sowie Computerspiele, alles war dort 
vertreten.  
 
Der JuZ-Juli wurde traditionsgemäß von einem sehr intensiven Bewegungsprogramm begleitet. Neben „Capture the 
Flag“ und Waldverstecken, testeten wir gleich den neuen Volleyballplatz und Basketballkorb, spielten Fußball, 
Ultimate Frisbee, Gladiator, Räuber und Gendarm und vieles mehr...  
 
Nach unserer Sommerpause im August starteten wir frisch und munter in den Schulbeginn.  
 
Unsere Öffnungszeiten sind 2025 gleichgeblieben: 
Am Freitag und am Samstag haben wir von 16:00 – 22:00 Uhr geöffnet. Sollte einer dieser Tage ein Feiertag sein, dann 
sperrt das JuZ ersatzweise am Mittwoch auf. Dabei gilt: Alle Volkschüler dürfen bis 18 Uhr bleiben und alle 
Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren bis 22:00 Uhr.  
 
Zahlreiche witzige Geburtstagsfeiern fanden letztes Jahr statt. Dabei gelten auch zukünftig die folgenden Regeln: 
Das Geburtstagskind muss bereits in die Volksschule gehen. Wenn das Geburtstagskind noch nicht 8 Jahre alt ist, dann 
dauert die Feier maximal 2 Stunden. Für die älteren Kids stehen 3 Stunden zur Verfügung. Pro Kind auf der Feier 
verrechnen wir € 4,00. Das Geld von den Geburtstagsfeiern kommt zu 100% dem JUZ zugute.  
 
Das Ende des Jahres wurde durch unser legendäres Kürbisschnitzen im Oktober eingeleitet und von unserer gruseligen 
Halloweenparty abgelöst.  
 
Darauf folgte der November, in dem unsere JuZ-Übernachtung stattfand. Den Abschluss machte das jährliche 
Adventkranzbinden. Im Dezember fanden die Weihnachtsfeier und die Silvesterparty, bei der wir bei Punsch und 
Keksen das Jahr noch einmal Revue passieren ließen, statt. 
Jetzt, im Jahr 2025 geht’s mit alter Frische weiter!  
 
Im Veranstaltungskalender der Gemeinde Nussdorf findet ihr die wichtigsten Termine. Fragen oder Anmeldungen 
gerne per E-Mail schicken an jugendzentrum@nussdorf.at oder an die Telefonnummer 0681/10 60 90 06 wenden. 
Da wir nur am Freitag & Samstag offen haben, schreibt uns bitte früh genug, damit wir euch nicht übersehen.  

Wir wünschen euch ein tolles neues Jahr und bleibts gesund!         
 
Euer JuZ-Team 
 Moni & Flo 
 

 

mailto:jugendzentrum@nussdorf.at
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Wildbachgenossenschaft Nußdorf 
 

Sehr geehrte Nußdorfer*innen, 
 

im Namen der Wildbach- und Lawinenverbauung Nußdorf möchten wir uns bei den Interessenten für die prompte 
Begleichung der Interessentenbeiträge bedanken. 
 

Vor allem möchten wir uns bei den Bachvertrauensleuten herzlich für die von ihnen geleisteten "ehrenamtlichen" 
Tätigkeiten bedanken. Sie begehen mehrmals im Jahr die Bäche und kontrollieren den Zustand des Baches, ob alles in 
Ordnung ist. Sie beheben kleinere Schäden bzw. informieren den Vorstand über etwaige Schäden des Baches, damit 
diese behoben werden können. 

 

Größere Schäden werden von der Wildbach- und Lawinenverbauung behoben. Hier wird uns ein anteiliger 
Betrag für die Sanierungsarbeiten in Rechnung gestellt. Für diese Kosten erhalten wir seitens der 
Gemeinde einen Zuschuss, ein minimaler Betrag wird den Interessenten als Kostenbeitrag 

weiterverrechnet. 
 

Sämtliche Bäche, welche vom Haunsberg kommen, sind seitens der Behörde als Wildbäche 
eingestuft. Der Interessentenbeitrag ist nicht mehr als ein kleiner Solidarbeitrag. 
 

Wenn man selbst einmal in die Lage kommt, dass der Keller überflutet ist und man auf fremde Hilfe angewiesen ist, 
dann schätzt man die Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit. 
 

Wildbachgenossenschaft Nußdorf 
 

Neue Pächter – Wirtshaus Schlössl 
 

Liebe Gemeinde! 
 

Ab 6. Februar 2025 übernehmen wir, Andreas und Christina, das Wirtshaus 
Schlössl mit Leidenschaft und viel Herzblut! Unser Ziel: Ein Ort der Begegnung 
und des Genusses für euch alle. 
 

Andreas, gebürtiger Nußdorfer und Gastronom durch und durch, bringt 
Erfahrung aus mehreren Top-Hotels und internationaler Gastronomie mit.  
 

Christina, stolze Tirolerin, gelernte Gastronomiefachfrau und seit über 
15 Jahren leidenschaftliche Köchin, hat ihre Liebe zur Küche von Vorarlberg bis 
Kopenhagen verfeinert. 
 

Gemeinsam wollen wir im Schlössl Tradition und Moderne vereinen – mit 
regionaler Küche, Handwerk und echter Gastfreundschaft. 
 

Kommt vorbei, lernt uns kennen und überzeugt euch selbst! 
Reservierungen nehmen wir gerne unter +43 664 97 94 157 entgegen. 
 

Eure neuen Wirtsleut' im Schlössl 
Andi & Christina  
 

Gem2Go die Gemeinde Info und Service App 
 
 
 

Gem2Go ist Österreichs einzige mobile Bürgerservice App, 
welche alle Gemeinden Österreichs in einer App vereint. 
Informationen über die eigene Gemeinde sind nun schnell, 
bequem und mit einem Fingerzeig abrufbar. Einfach Ihre 
Heimatgemeinde auswählen und schon geht’s los. Natürlich 

können Sie auch mehrere Gemeinden „abonnieren“.  
ALLE INFOS IN DEINER TASCHE 
Du willst wissen was sich in deiner oder den umliegenden Gemeinden tut? 
Wo du einkaufen, essen oder übernachten kannst? Wann der Müll abgeholt wird? Dann bist du mit Gem2Go und 
seinen großartigen Funktionen bestens bedient. Erhalte die wichtigsten Infos deiner Gemeinde! Jetzt kostenlos auf 
Gem2Go.at! 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcrqS69KPVAhWKXhQKHbFuAT8QjRwIBw&url=https://play.google.com/store/apps/details?id%3DWA66F5VEHP.com.ris.Gem2Go%26hl%3Dde&psig=AFQjCNHZwvPRvqeqHeX8fXUstfEpLjcwJQ&ust=1501054105343339
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Heizkostenzuschuss 2024/25 
 

Um die finanziellen Mehrbelastungen für das Heizen in der kalten 
Jahreszeit auszugleichen, werden Salzburgerinnen und Salzburger mit 
einem einmaligen Zuschuss von € 250,00 unterstützt.  Die Antragsfrist 
läuft von 1. Jänner bis 30. September 2025 
 
Die Beantragung ist online über die Gemeinde möglich. 
 

Einen Heizkostenzuschuss erhalten volljährige Personen mit eigenem Haushalt, die im Land Salzburg ihren 
Hauptwohnsitz haben und deren Nettoeinkommen je Haushalt die nachstehenden Einkommensgrenzen nicht 
überschreitet: 
 

Einkommensgrenze 2024/2025: 
• Alleinlebende, Alleinerzieherinnen, Alleinerzieher   € 1.392,00 
• Ehepaare, Lebensgemeinschaften, eingetragenen Partnerschaften € 1.820,00 

 

Die Einkommensgrenze erhöht sich: 
• Für jedes Kind im Haushalt mit Familienbeihilfenbezug um  €    385,00 
• Für jedes Kind im Haushalt ohne Familienbeihilfenbezug um  €    621,00 
• Für jede weitere erwachsene Person im Haushalt um   €    621,00 

 
Zum Einkommen zählen sämtliche Einkünfte, die der antragstellenden Person im relevanten Zeitraum tatsächlich 
zugeflossen sind, insbesondere 
 

• Einkünfte aus selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit  

• In- und ausländische Pensionen, Renten, Witwen-/Waisenpensionen, Unfallrenten, Grundrenten nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz  

• Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und vergleichbare Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung  

• Krankengeld, Wochengeld, Kinderbetreuungsgeld  

• Alle Leistungen der Sozialunterstützung 

• Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft  

• Einkommen aus Vermietung und Verpachtung  

• Alimente, Unterhaltszahlungen und -vorschüsse usw. 

• Lehrlingsentschädigungen  

• Studienbeihilfen/Stipendien  
 

Nicht als Einkommen gelten 

• Pflegegeld  

• Familienbeihilfen der im gemeinsamen Haushalt lebenden Kinder, Familienzuschüsse, Kinderabsetzbeträge, 
Kinderzuschüsse der Pensionsversicherungen  

• Sonderzahlungen (13. und 14. Bezug)  

• Wohnbeihilfen gemäß Wohnbeihilfengesetz  

• Echte Aufwandsentschädigungen (Kilometergeld, Reisekosten, etc.)  

• Familienbonus plus  

• Heimopferrente 

• Sonstige Zuwendungen des Bundes oder des Landes (z.B. Sonderzuwendungen nach dem Lebenshaltungs- 
und Wohnkosten-Ausgleichs-Gesetz, Leistungen aus dem Salzburger Notfallfonds, Weihnachtsbeihilfen, etc.) 

 

Sonderregelungen: 
• Leben Antragsteller*in nicht im gemeinsamen Haushalt mit ihren Eltern, gelten Familienbeihilfen als 

Einkommen. 
• Zu leistende Unterhaltszahlungen und Exekutionen werden bei der Ermittlung der Einkommenshöhe 

berücksichtigt 
 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte: 
Abteilung 3 Soziales des Landes Salzburg, Fischer-von-Erlach-Straße 47, 5010 Salzburg, 
E-Mail: heizscheck@salzburg.gv.at  
Tel.: (0662) 8042-3669, Telefonische Erreichbarkeit: Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 12:00 Uhr; 

https://www.nussdorf.salzburg.at/system/web/GetImage.ashx?fileid=1478496&mode=T&width=800&height=600
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Jubiläumsgratulationen im Winter 2024/2025 
 
 

Herzlichen Glückwunsch an  

Herrn Johann Schwärz 

zum 90. Geburtstagsjubiläum!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an  

Herrn Hermann Reiser 

zum 85. Geburtstagsjubiläum! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Herzlichen Glückwunsch an 

Frau Katharina Bernerstätter zum 90. 

Geburtstagsjubiläum!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Familie Katharina u. Otto Spatzenegger  

zum 65. Hochzeitsjubiläum! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an  

Herrn Hansjürgen Fischer  

zum 80. Geburtstagsjubiläum!   

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Herbert Braunbart  

zum 85. Geburtstagsjubiläum!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an  

Frau Walburga Enthammer  

zum 80. Geburtstagsjubiläum!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Matthias Angerer 

zum 80. Geburtstag! 
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Jubiläumsgratulationen im Winter 2024/2025 
 
 

Herzlichen Glückwunsch an  

Frau Rosina Kreil 

zum 90. Geburtstagsjubiläum!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an  

Frau Barbara Brunner 

zum 80. Geburtstagsjubiläum !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Der Regionalverband Flachgau Nord informiert 
 
 
 

Pfand ab 01.01.2025 
 

Ab dem 01.01.2025 gilt in Österreich das 
Einwegpfand auf Getränkeverpackungen. 
Alle Getränkeflaschen und -dosen von 0,1 bis maximal 3Liter Fassungsvolumen 
sind Teil des Pfandsystems. Für all diese Getränkeverpackungen fällt ab dem 
01.01.2025 eine Pfandgebühr in Höhe von 25ct an – das Pfand können sich die 
KonsumentInnen bei Rückgabe der Verpackungen wieder zurückholen. So 
gelangt der wertvolle Rohstoff wieder in den Herstellungskreislauf. Zudem wird 
eine Reduktion der achtlos weggeworfenen Einweggetränkeverpackungen 
erwartet. Nur Verpackungen mit dem Pfandlogo können zurückgegeben 
werden. 
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Frühjahrskonzert der Trachtenmusikkapelle 
 

 

Veranstaltungen des Kath. Bildungswerk Nußdorf 
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Informationen des Skiclubs und Lauftreffs Nußdorf 
 

Kinderskikurs 2025 in Filzmoos – ein Skifest für die ganze Familie 
 

Der Kinderskikurs 2025 war wieder ein Riesenerfolg. Wir bedanken uns für euer Interesse und euer tolles Feedback. 
Insgesamt waren 95 Kinder dabei. Wir bedanken uns auch recht herzlich bei den 30 Helfer*innen, die in ihrer Freizeit 
dem Skiclub und damit unserem Nachwuchs helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Grawe-Oichtentallauf in Nußdorf am Haunsberg: 
 

Sei dabei und erfahre ein unvergessliches Lauferlebnis! 
Am 06. April 2025 ist es wieder so weit: Der 15. Oichtentallauf in Nußdorf am Haunsberg geht an den Start! Organisiert 
vom Skiclub und Lauftreff Nußdorf, erwartet dich ein ganz besonderes Event, bei dem die Begeisterung für den Sport 
und die Natur im Mittelpunkt stehen. 
Die Distanzen reichen von Kinderläufen bis hin zu 5 km, 10 km, 21 km und Staffelläufen für die Erwachsenen. So ist 
für jedes Alter und Leistungsniveau die passende Strecke dabei. 
Lauf durch das wunderschöne Oichtental und erlebe die frische Frühlingsluft in einer einzigartigen Umgebung. Melde 
dich jetzt an und sichere dir deinen Platz beim 15. Oichtentallauf – ein Event, dass du nicht verpassen möchtest!  
https://oichtental-lauf.at/ 
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Informationen des Vereins Palmenhaus Sportunion 
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Landjugendtheater/ Kinderfasching/Fastenmarkt/Palmbuschenmarkt 
 

 

Redaktionsschluss nächste Ausgabe: 
Sonntag, 30. März 2025  
Die Ausgabe erscheint Mitte/Ende April 
 

Bis dahin sollten alle gewünschten Beiträge 
eingelangt sein. 

meldeamt@nussdorf.at 

mailto:meldeamt@nussdorf.at
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Kinonachmittag des Elternvereins 
 

 

Nußdorfer Schrona – der Jungbauermarkt 
 

 
 

Haussammlung der Caritas von 1. bis 31. März 2025 
 

Alles Gute kommt von oben! Und von dir! 
Haussammlung: 1. bis 31. März 2025 Direkte Hilfe vor Ort. 
Stell dir vor, alle Menschen könnten in einer warmen Wohnung leben, in der alle Familienmitglieder 
genug Platz haben. Und alle hätten nach Abzug der Fixkosten noch genug Geld, um sich gesundes Essen zu kaufen. 
Stell dir vor, alle Alleinerziehenden und älteren Menschen wären finanziell abgesichert und alle Kinder hätten die 
gleichen Chancen. Wäre das nicht wunderbar? Mit deiner Spende bei der Haussammlung trägst du genau dazu bei.  
Stell dir vor, die Zukunft wird wunderbar. Und du bist schuld.  
Im ganzen März gehen freiwillige Sammlerinnen und Sammler von Tür zu Tür und bitten um Spenden. Wir bitten dich, 
sie gut aufzunehmen und danken dir herzlich, wenn du dich dazu entscheidest, einen Beitrag zu leisten. 40 % deiner 
Spende bleiben in deiner Pfarre für die Unterstützung von Menschen in Not direkt vor Ort. 60 % verwendet die Caritas 
dazu, Menschen in deiner Region zu helfen.  
 

Unterstütze bitte die Haussammlung 2025!    www.caritas-salzburg.at 

http://www.caritas-salzburg.at/
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ferialjob.akzente.net – Salzburgs Ferialjob- und Praktikaplattform 
 

Ihr Unternehmen sucht Ferialkräfte oder bietet jungen Leuten die 
Möglichkeit mit einem Praktikum in die Arbeitswelt einzutauchen?  
Dann inserieren Sie Ihre Jobangebote kostenlos auf der Ferialjob- und 
Praktikaplattform von akzente Jugendinfo, Wirtschaftskammer, 
Industriellenvereinigung und AMS. 
Lernen Sie mit jungen, motivierten Ferialpraktikantinnen und 
Ferialpraktikanten Ihre Fachkräfte von morgen kennen. 
 

Der Jobeintrag ist kostenlos und ohne Anmeldung/Registrierung 
möglich (ferialjob.akzente.net > Job eintragen). Bzw. können Sie 
Jobangebote auch per Mail an ferialjob@akzente.net senden. Ein Anruf 
(0662/849291-71) oder Mail (ferialjob@akzente.net) genügt und Ihr 
Stelleninserat ist ruhend gestellt, wieder aktiviert oder ganz gelöscht.  
 

Das Team der akzente Jugendinfo betreut die Plattform ganzjährig und 
freut sich auf Ihre Jobs und/oder Fragen. 
 

Ferienprogramm 2025 (KW 28, 29, 30) - „Auf Entdeckungstour ins Auenland“ 
 

Im Jahr 2025 bietet das Haus der Natur in Kooperation mit dem Land Salzburg wieder 
ein Sommerprogramm an. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 6 und 11 Jahren 
und ist so gestaltet, dass es auch bei Schlechtwetter in den Räumlichkeiten der 
Auenwerkstatt durchgeführt werden kann. Innerhalb einer Woche werden pro Tag 
unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt.  
 

Das Natur-Erleben steht dabei im Vordergrund. Auf spielerische Art und Weise lernen 
die Kinder das Ökosystem Auenlandschaft, dessen Tier- und Pflanzenwelt und die 
Wichtigkeit des Erhalts der Naturlandschaft kennen.  
 

Das Programm wird in den Kalenderwochen 28 (7.- 10.7.2025), 29 (14.-17.7.2025) und 
30 (21.- 24.7.2025) angeboten. 
 

Zahlreiche naturpädagogische Methoden und Materialien, Spiele und ein Schlechtwetterersatzprogramm garantieren 
schöne und lustige Ferientage! 
 

Treffpunkt: Bahnhof Weitwörth-Nußdorf 
Start: 8:30 Uhr   Ende: 14:00 Uhr 
Sie bringen Ihr(e) Kind(er) zu den angegebenen Zeiten zu unserem Treffpunkt und holen sie nach dem Programm 
dort wieder ab.  
 

Für die Verpflegung ist selbst zu sorgen. 
 

Ausrüstung: 
Wichtig ist Kleidung, die schmutzig werden darf bzw. der Witterung entspricht: Sonnen- bzw. Regenschutz, 
Kopfbedeckung und Sonnencreme, eventuell Mücken- und Zeckenschutz.  
 

Kontakt/Rückfragen: umweltbildung@hausdernatur.at oder telefonisch unter + 43 662 842653-3222 
 
Anmeldung: nur wochenweise unter: Ferienkurse 2025 "Auf Entdeckungstour ins Auenland" - Google Formulare 
 
Unkostenbeitrag: pro Woche € 80,00, es wird keine Verpflegung zu Verfügung gestellt. 
 
Das Team der Natur- und Umweltbildung am Haus der Natur wünscht Ihnen und Ihrer Familie einen unvergesslichen 
Sommer! 
 
Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Auenwerkstatt im Auengebiet liegt und somit von Gewässer 
umgeben ist. Mit der Anmeldung zu diesem Ferienprogramm bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass ihr Kind 
schwimmen kann. 

http://ferialjob.akzente.net/
mailto:ferialjob@akzente.net
mailto:ferialjob@akzente.net
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Seniorenwohnhaus Oberndorf - Tageszentrum 
 

 
Verwaltungsgemeinschaft Seniorenwohnhäuser SWH Bürmoos 

 

Homepage - Gemeinde Nußdorf 
 
 
 

Sie möchten sich über aktuelle Geschehnisse, Veranstaltungen etc. informieren? ... 
...dann besuchen Sie unsere Homepage: www.nussdorf.salzburg.at 

 
Wir aktualisieren diese laufend! 

 

http://www.nussdorf.salzburg.at/
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Inserate 
 

Kostenlose Energieberatung des Landes Salzburg 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Energieberatungsstelle ist im Büro des 
Regionalverbandes Flachgau-Nord, Joseph-Mohr-Straße 4a, 
5110 Oberndorf, in der Zeit von 13:30 – 16:30 Uhr 
eingerichtet und kann gegen Voranmeldung unter  

der Tel. Nr. 06272/41217 (Frau Geiger) oder  

office@flachgau-nord.at  

kostenlos in Anspruch genommen werden.  

Pro Termin können 3 Beratungsgespräche angeboten 
werden.  

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich Expertentipps unabhängig 
und wertneutral zu Energiesparmaßnahmen für Ihr 
Bauvorhaben zu holen! 
 

Informationen zur Planung/Anmeldung von Veranstaltungen 
Bei sämtlichen, der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltungen, ist eine Anmeldung bei der 
Gemeinde zeitgerecht zu machen! Zeitgerecht heißt: Es muss für die Gemeinde zeitlich möglich sein, ein 
Ermittlungsverfahren durchzuführen, evtl. notwendige Verhandlungen können durchgeführt werden, Informationen 
werden ausgewertet. Es ist in jedem Fall ratsam, mit der Gemeinde Rücksprache zu halten!!! 
Für Fragen steht das Bauamt der Gemeinde zur Verfügung:  Olivia Winkler (06276) 8811-15  

BAL Höflmayr Peter (06276/)8811-14.  

GRILLHENDL und 

GRILLSTELZEN  

in der ALM-EINKEHR  
 

Ab 08.03.2025, gibt es wieder jeden 

Samstag, ab 11:00 Uhr, in der  

ALM-EINKEHR  

frische Grillhendl, Grillstelzen und 

Pofesen  

(Auch zum Mitnehmen).  

Wo: 5151 Nußdorf am Haunsberg, 

Gewerbestraße 4 – Weitwörth  

Tel. Nr.: 06272/48243 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energie - Beratungstermine für das Jahr 2025: 
 

V Mittwoch, 12. Februar   2025 
V Mittwoch,  12. März   2025 
V Mittwoch,  09. April   2025 
V Mittwoch,  14. Mai   2025 
V Mittwoch,  11. Juni   2025 
V Mittwoch,  09. Juli    2025 
V Mittwoch,  13. August   2025 
V Mittwoch,  10. September  2025 
V Mittwoch,  08. Oktober  2025 
V Mittwoch,  12. November  2025 
V Mittwoch,  10. Dezember    2025 

mailto:office@flachgau-nord.at
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Termine/Veranstaltungen 
 

F e b r u a r  2 0 2 5  
FR 14.02 Oldtimerclub Stammtisch GH Neuwirt 19:00 Uhr 

FR 14.02. Pensionistenverband Infonachmittag u. Jahreshauptversammlung Pizzeria San Remo ab 13:00  
FR 14.02. Skiclub Skiausflug halbtags   

SA 15.02. Pfarre Nußdorf Wort-Gottes-Feier Pfarrkirche Nußdorf 19:00 Uhr 

DO 20.02. Seniorenbund Jahreshauptversammlung GH Altwirt 12:00 Uhr 

SA 22.02. Elternverein  Kinderfasching VS-Turnhalle 14:00 Uhr 

SO 23.02. Skiclub Club & Vereinsmeisterschaft   

DO 27.02. Pensionistenverband Schi- u. Badetag 
Bad Hofgastein/ 
Schlossalm 

 

FR 28.02 Pensionistenverband Kegelnachmittag  
GH Kobler/ 
Weikertsham 

13:00 Uhr 

FR 28.02. JUZ Faschingsparty Jugendzentrum 16:00-22:00  

M ä r z  2 0 2 5  
SA 01.03. Trachtenmusikkapelle Musikskitag mit Zeche Pinswag   

SA 01.03. Pfarre Nußdorf Vorabendmesse in Schlößl 
Filialkirche St. 
Pankraz 

19:00 Uhr 

SA 01.03. Sportverein Sportlergschnas   

SA 01.03. JUZ Turnhallengaudi VS-Turnhalle 16:00-18:00  

SA 01.03. 
Obst- u. 
Gartenbauverein 

Spalier-Baumschnitt Kurs 
Wird noch bekannt 
gegeben! 

14:00 Uhr 

DO 06.03. Pfarre Nußdorf Gottesdienst mit Aschenkreuzauflegung Pfarrkirche Nußdorf 19:00 Uhr 

FR 07.03. Elternverein Kinonachmittag VS-Turnhalle 15:30 Uhr 

FR 07.03. Union Stockschützen Jahreshauptversammlung GH Altwirt 19:00 Uhr 

SA 08.03. Union Stockschützen Kegeln beim Hirschenwirt  16:30 Uhr 

MO 10.03. Kath. Bildungswerk 
Vortrag: Dein Leben sei ein Gebet (Andreas 
Oshowsky) 

Pfarrhof 19:00 Uhr 

DI 11.03. Pfarre Nußdorf PIA-Kurzmedidation mit Musik und Texten Pfarrkirche Nußdorf 18:00 Uhr 

DO 13.03. Wassergen. Nußdorf Mitgliederversammlung GH Altwirt  

FR 14.03. Oldtimerclub Stammtisch GH Neuwirt 19:00 Uhr 

SA 15.03. Pfarre Nußdorf Wort-Gottes-Feier Pfarrkirche Nußdorf 19:00 Uhr 

SA 15.06. JUZ JUZ-Ausflug   

DI 18.03. Pfarre Nußdorf PIA-Kurzmedidation mit Musik und Texten Pfarrkirche Nußdorf 18:00 Uhr 

SA 22.03. Union Stockschützen Kranzl-Eisschießen Stockheim ab 18:00 

SA 22.03. 
Gemeinde + Land 
Salzburg 

Müllsammelaktion 
gesamtes 
Gemeindegebiet 

TP 09:00 
Uhr 
Sportanlage 

DI 25.03. Pfarre Nußdorf PIA-Kurzmeditation mit Musik und Texten Pfarrkirche Nußdorf 18:00 Uhr 

FR 28.03. Pensionistenverband Kegelnachmittag 
GH 
Kobler/Weikertsham 

13:00 Uhr 

FR 28.03. 
Obst- u. 
Gartenbauverein 

Jahreshauptversammlung GH Altwirt 19:30 Uhr 

A p r i l  2 0 2 5  

DI 01.04. Pfarre Nußdorf PIA-Kurzmeditation mit Musik und Texten Pfarrkirche Nußdorf  

SA 05.04. JUZ Turnhallengaudi VS-Turnhalle  

SO 06.04. Skiclub Halbmarathon   

MO 07.04. Kath. Bildungswerk 
KI – Die Zukunft ist jetzt (Maximilian 
Wagner) 

LJ-Raum im 
Gemeindeamt 

 

DI 08.04. Pfarre Nußdorf PIA-Kurzmeditation mit Musik und Texten Pfarrkirche Nußdorf  

FR 11.04. Oldtimerclub Stammtisch GH Neuwirt  

SA 12.04. Trachtenmusikkapelle Frühjahrskonzert VS-Turnhalle  

SA 12.04. 
Nußdorfer 
Bäuerinnen 

Palmbuschenmarkt 
LJ-Raum im 
Gemeindeamt 

12:00-15:00 
Uhr 
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